
Reo lschu le Csrn per Höhe
Timm-Kroger-5tr. 15, 21680 Stode

Stode, den28.04.?OL7

Informotionen über dte entgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Sehr geehrte Domen und Herren!

Auch im Schuljohr ?OL7|lOLA können dn unserer Schule die meisten Lernmittel ge4en

Tshlutp eines Entgelts ousgeliehen werden. Die Teilnohme om Ausleihverfohren ist freiwillig
und konn fürjedes Schuljohr neu enfschiedenwerden.

WelchE Lernmittel Sie ousleihen können, ist ous der beilie4enden Lernmittelliste ersichtlich;
dobei werden schon benulzle, qber ouch neue Lernmittel ousgeliehen. Auf dieser Liste sind
ouch die Lodenpreise und dqs von unserer Schule für die Ausleihe erhobene Entgelt
ctpe4eben Domit können Sie in Ruhe vergleichen und donn selbst entscheiden, ob Sie von

dem Angebot Gebrouch mochen wollen. Lernmittel, die in jedem Foll von Ihnen selbst zu

beschaffen sind, sind ebenfolls in der Liste oufgeführt.

Wenn Sie on dem Ausleihverfahren teilnehmen wollen, geben Sie bitte das beilie4ende
Formulore "Anmeldung" ousgefüllt und unterschrieben (ggbf. mit beigefügten Nochweisen
(Kopie)) on die Schule (Klossenlehrer) bis zum 31 .O5.2O17 zurück. Dos Entgelt für die
Ausleihe muss ebenfolls bis zum 31.05.201T entrichtet werden (Gebührenübersicht s.

Rückseife).

Wer diese Frist nicht einhölt, entscheidet sich domit, olle Lernmittel rechtzeitig ouf
eigene Kosten an beschoffen.

Die Zohlurg erfolgt durch Überweisung ouf folgendes Konto. Bitte geben Sie dobei den

Nomen, die Klosse und die Schülernummer (s. Anmeldefornulor) ihres Kindes im
Schuljohr ?OtT /2018 on.

Empfönger: Reolschule Camper Höhe

Konto: Sporkosse Stode - Altes Lond

BIZ: 24t5t0 05 Kontonummer: 100@67015

IBAN: DE39 24151005 1000067015 BIC: NoLADEzlsTs

Leisturgsberechtigte noch dem Soziolgesetzbuch Zweites Buch - Grundsicherung für Arbeit Suchende -. dem Soziolgesetzbuch
Achtes Buch - Schülerinnen und Schüler, denenHilfe zur Erziehung mit Unterbringung oußerholb des Elternhouses gewährt wird
(im Wesentlichen Heim- und Pflegekinder) -. dem Soziolgesetzbuch Zwalftes Buch - Soziolhilfe -, S 6 a Bundes-

kindergel{esetz (Kinderzuschlqg), Wohngeldgesetz (WoGG) nur in den Föllen, wenn durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im

Sinne des S 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, des S 19 Abs. 1 und 2 desZwalttun Buches SoziaSesetzbuch vermieden
oder beseitigt wird (siehe S 7 Abs. I Sotz 3 Nr. 2 Wo66) oder dem Asylbewerberleistungsgesetz sind im Schuljohr 2Ot7/2O18
von der Z&lwg des Entgelts für die Ausleihe befreit. Folls Sie zu diesem Personenkreis ge-hören und on dem Ausleihverfohren
feilnehmen wollen, müssen Sie sich zu dem Verfohren onmelden und lhre Berechtigutg durch Vorloge des Leistungsbescheides
oder durch Bescheinigung des Leistungstrigers - Stichtog 01.05. - bis zu der oben ange4ebenenZohlurgsfrist nochweisen. Folls

Sie dies nicht tun, entscheiden Sie sich domit, olle Lernmittel aul eigerne Kosten zu beschoffen.
Fomilien mit mehr sls zwei schulpf lichtigen Kindern können einen Antrog auf Ermößigung von2O7" des Entgelts stellen.

lvlit f reundlichen Grüße,n
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Entgelt

(mit Fronzösisch)

Ermößigtes Entgelt 80%

(mit Fronzösisch)

Klosse 5 65€ 5?€

Klosse 6 65€ (70 €) 52 € (56 €)

Klosse 7 65 € (7o €) 52€ (56 €)

Klasse I 75€ (80 €) 60 € (64 €)

Klasse 9 80 € (85 €) 64€ (68 €)

Klosse 10 80€ (85 €) 64€ (68 €)

Hinweis: Eine Ausleihe zu Beginn des Schuljahres 2Ot7/2Ot8 erfolgt
olle evtl. angefallenen Ersotzcnsprüche (Regress) aus dem Schuljohr
gezahlt wurden.
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